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Lokal« und Kommunales.
Sunt Kapitel,Hausordnung",

Das A u ssch ü tteln vonL a u fern , Matten,
kleinen Teppichen, das Auslegen , Klopfen und Aus-
ftanben von Kleidern , Betten , Matratzen und ahn-
Lichen Gegenständen ist bekanntlich nach 8 81 der Stra-
tzeupvlizei Verordnung vom 13. Oktober 1910 verboten.
Dieses Verbot bezieht sich jedoch in erster Lime darauf,
das; diese aus sanitären und sonstigen Gründen unter
Polizeistrafe gestellten Handlungen nicht nach der
Straßenseite ausgeübt werden dürfen . Leider
weis; man ans der Praxis nur zu. genau,. daß- esme
große Anzahl Mietsparteien gibt, dre stch an solche
polizeiliche Verordnungen durchaus nicht stoßen und
den übrigen Mitbewohnern emes Mietshauses , das
Leben durch allerhand Rücksichtslosigkeiten sehr häufig
verärgern und das Wohnen im Miethause sauer
machen. Ter Hausbesitzer mutz dann manchmal, wenit
gütliche Vorstellungen und Verbote nichts helfen, zum
äußersten Mittel greifen und die polizeiliche Straf¬
anzeige erstatten,' dann bleibt natürlich die Bestru-
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mit einem Fall zu befassen gehabt, der eigentlich nicht
unter die polizeiliche Verordnung fallt. Em Dienst-
Mädchen hatte sich verschiedene polizeiliche Strafver¬
fügungen zugezogen, weil es im Einverständnis und
auf Anweisung seiner Herrschaft Teppiche nach dem

o f z u ausschüttelte. Das Schöffengericht, welches
sich mit der polizeilichen Strafverfügung zu befaßen
hatte , sprach das Dienstmädchen frei mit der merk¬
würdigen Begründung , daß sich das Ansstauben von
Teppichen, Fnßläufern , Bettvorlagen usw. aus dem
Fenster heraus in Wiesbaden eingebürgert
h a b e und gewissermaßen als ortsgebranchlich anzu-
sehen sei. Sogar in Mietverträgen waren der¬
artige Zugeständnisse (?) gemacht (dabei ist
in den meisten Hausordnungen , welche den Mietver¬
trägen angeheftet silid, aus guten Gründen gerade das
Gegenteil bestimmt!). Zn dieser Auffassung kam auch
die Strafkammer . Sie hob den Freispruch des Schöf¬
fengerichts auf , und verurteilte das Mädchen, wegen
Vergehens gegen die Polizei -Verordnung in vier
Fällen zu 12 Ji Geldstrafe. Die Urteilsbegründung
werden wir noch im Wortlaut veröffentlichen. Die
Strafkammer stellte sich erfreulicherweise axif den
Standpunkt , wenn ein Hausbesitzer einer Partei
Privilegien einräume , so wäre dadurch eine Miets¬
partei nicht geschützt, wenn sie gegen die polizeilichen
Verordnungen verstoße. Auch könne von einer Orts¬
sitte oder einem eingebürgerten Gebrauch keine Rede
sein, sondern es sei eine Unsitte,  welche bei den
Dienstmädchen eingerissen wäre , die aus Bequemlich¬
keit und vielfach unter Zustimmung ihrer Herrschaften
Läufer usw. zum Fenster hinauszuschütteln , und da¬
durch die anderen Parteien in dem Mietgenuß ihrer
Wohnung erheblich stören. ^

Die Kaualbenntznugsgebülir ist bekanntlich durch
Urteil des Oberverwaltungsgerichts für ungültig
erklärt worden ; eine neue Gebührenordnung ist
bereits in der dieswöchentlichen Stadtverordneten-
sitzung zur Vorlage gekommen. Die alte Ge¬
bührenordnung ist in erster Linie deswegen für un¬
gültig erklärt worden, weil der 8 6 angefochten wurde.
Dieser 8 6 bestimmt folgendes:

„Bei Gebäuden oder Räumen , bei welchen cm
ortsüblicher Mietwert nicht festzustellcn ist, gilt
als Mietwert der 25. Teil des gemeinen Wertes
des betreffenden Grundstückes oder Gebäudes ."
Das Obervcrwaltunqsgerkcht hat sich in seinem

Urteil , das wir demnächst im Auszug bringen , dahin
ausgesprochen, daß dieser Maßstab zur Bemessung
des Mietwertes nicht aufrecht zu halten sei, da be¬
greiflicherweise der ortsübliche Mietwert ziffcrmützig
ebensowenig sestzustellen ist, wie der gemeine Wert

eines Grundstückes. Es entsteht nun die weitere
Frage , inwieweit die alte Gebührenordnung noch m
Kraft ist. Unsere Leser wird es hauptsächlich inter¬
essieren, wie weit sie zur Zahlung der Gebühr ver¬
pflichtet sind. Dazu ist folgendes zn sagen: Derienigc
Steuerpflichtige , welcher nicht spätestens 4 Wochen
nach Empfang des Steuerzettels Einspruch gegen ferne
Veranlagung zur Kanalbenutzungsgebuhr erhoben,
hat, hat auch kein Recht auf Rückerstattung der gezahl¬
ten Steuer . Uns ist jedoch bekannt, daß zahlreiche
5wtelbetriebe, die meisten Warenhäuser und viele Pri¬
vatleute gegen die Veranlagung zur Kanalbenutzungs-
gebüyr Einspruch erhoben haben, und durste daher die
Stadtverwaltung immerhin eine nrcht unerhebliche
Einbuße durch die Ungültigkeitserklärung der Ge¬
bührenordnung erleiden . Man sieht aber wieder arm
diesem Vorgang , daß alle Steuerordnungen angefvch-
ten werden können und das; man es sich als preußischer
Steuerzahler zur vornehmsten Aufgabe machen sollte,
jede  S t e u e r v e r a n I a g n n g o h ne A n o -
n a h m e a n z u f e cht e n. Es könnte doch, wie in dem
vorliegenden Fall , etwas dabei herauskommen.

„Donnerwetter , hier riecht es aber
kräftig ", äußerte kürzlich ein Kurgast, der eme der
Badestraßen im älteren Stadtviertel passierte. Diese
Straße stößt auf die Webergasse, hat einen außer¬
ordentlich lebhaften Verkehr und zeichnet sich ferner
noch dadurch aus , daß sie unzählige Kanalvcrschlusie
besitzt. Es hat sich einmal jemand, der über viel freie
Zeit verfügt , das zweifelhafte Vergnügen gemacht, die
Kanalschächte in dieser Straße zu zählen. Wenn er
nicht von zwei radfahrenden Metzgerburschen, die einen
neuen Rekord der Verkehrsunsicherheit in dieser
Straße aufstellen wollten, überfahren worden wäre
und infolgedessen seine Statistik einstellen mußte,
könnten wir unfern Lesern heute das Resultat ver¬
künden. Einige 70 Kanaldeckel hat jedoch der Betref¬
fende gezählt und hätte seine Familie nicht die Aus¬
übung dieses Sports unterdrückt, dann wären wir ui
Wiesbaden um eine wertvolle Statistik reicher. Etwas
Gutes hat die Sache jedoch gehabt. Unser Gewährs¬
mann äußert seit dieser Zeit bei jcwer Gelegenheit
seine unbegrenzte Hochachtung vor dem städtischen
Kanalbanamt . Besondere Bewunderung haben ihm
jedoch die Kanaldeckel abgenötigt . Die Kanaldeckel
zeichneten sich seither durch einen fast luftdichten Ver¬
schluß ans , und zwar aus guten Gründen . Offenbar
weil man um einen „neuen Kurfaktor " verlegen war
und das Kanalbauamt darum angegangen wurde,
ist man nun neuerdings dazu übergegangen , diese
dichtschließenden Kanaldeckel durch offene zn er¬
setzen. Ob man dieses Stadtviertel , das seither in
einem „guten Geruch" stand, damit zn degradieren be¬
absichtigt, ist bis jetzt nicht klar geworden. Jedenfalls
steht jedoch soviel fest, daß diesen offenen Kanalschäch¬
ten keine angenehmen Gerüche entweichen und die
Verunreinigung der Luft in diesen engen Straßen
eine ganz abscheuliche ist. Nicht allein Menschen mit
empfindlichen Geruchsorganen werden diese unbe¬
greifliche Maßnahme zu würdigen wissen. In der
Stadt der Gesundheit , und das ist offenbar Wies¬
baden, mutz man auf sanitärem und hygienischem Ge¬
biet alle Rücksichten nehmen. Um so verwunderlicher
ist diese neueste Maßnahme des Kanalbauamts , die
schwerlich eine gesundheitliche Förderung des Kür¬
viertels bedeutet.

Zwei Forderungen zur Reform des Uommunal-
abgabengefetzes.

Wichtiges zur  Wassergcldfrage usw.
Im preußischen Landtag, d. h. im Abgeordneten¬

haus , befaßt man sich gegenwärtig mit der Reform des
Kommunalabgabengesetzes. Die Zahl der aus der Be¬
völkerung und ihren einzelnen Kreisen zu diesem
Reformwerk dem Landtag bezw. dem Abgeordneten¬
haus unterbreiteten Wünsche ist sehr umfangreich. Auch



Me Grund - und Hausbesitzer haben Anlaß genommen,
SN der Reformaktion Stellung zu nehmen und ihre
Wünsche dem Abgeordnetenhaus vorzutragen . Zwei
Punkte von großer Wichtigkeit sind hierbei unseres
Wissens aber bisher noch nicht in den Vordergrund
getreten , iind doch ist es notwendig , daß man sich ihrer
noch annimmt , da sie von weittragender Bedeutung sind.

Der erste Punkt betrifft den § 3 des Kommunal¬
abgabengesetzes . Dieser lautet:

„Gewerbliche Unternehmungen der Gemeinden
sind grundsätzlich so zu verwalten , daß durch die Ein¬
nahmen mindestens die gesamten (durch die Unter¬
nehmung der Gemeinde erwachsenden ) Ausgaben , ein¬
schließlich der Verzinsung und der Tilgung des An¬
lagekapitals , aufgebracht werden.

Eine Ausnahme ist zulässig , sofern die Unterneh-
luung (zugleich) einem öffentlichen Interesse dient,
welches andererseits nicht befriedigt wird ."

An diesem Wortlaut sollen nach der Reformvor¬
lage der Regierung nur unwesentliche Aenderungen
vorgenommen werden . Zunächst soll es in der Ein¬
leitung des § 3 nicht „Gewerbliche Unternehmungen ",
sondern „Wirtschaftliche Betriebe " heißen . Ferner
sollen einige Stellen des Paragravi ' en fortfallen . Die
letzteren sind oben mit Klammern bezeichnet . Zur Be¬
gründung ihrer Aeuderungsvorschläge führt die Re¬
gierungsvorlage zur Abänderung des Kommunal¬
abgabengesetzes aus , daß „zum Begriff der gewerb¬
lichen Unternehmung die Absicht der Gewinnerzielung
gehöre ". „8 3 des Kvmmuualabgabengesetzes spräche
aber auch von Unternehmungen , die ohne Absicht aus
Gewinnerzielung , ja sogar absichtlich mit Verlust be¬
trieben würden . Solche könne man nicht als gewerb¬
liche bezeichnen . Die Worte „Wirtschaftliche Betriebe"
brächten den Sinn der Vorschrift zum richtigen Aus-
drurk. Jur übrigen handelt es sich nur um Streichung
überflüssiger Worte ."

Mit dem § 3 des Kommunalabgabengesetzes wird
aber nun auch eine Frage berührt , die von ganz er¬
heblichem Interesse für die Haus - und Grundbesitzer
Ol-, Es handelt sich nämlich um die Wassergebühren.
Fast riberall werden diese, ohne daß die Hausbesitzer
selbst das ganze von den Gemeinden gelieferte Wasser
verbrauchten , von den Hausbesitzern eingezogen . Die¬
sen sieht es dann frei , die Mietpreise so zu stellen , daß
der Wagerzius darin enthalten ist. Mit diesem Ver¬
fahren könnten sich die Hausbesitzer an sich eiuver-
,tauben erklären , wenn nicht — eben auf Grund des
8 3 des Kommunalabgabengesetzes — die Wassergebüh¬
ren in der Regel noch eine versteckte Sonderauflage
der Gemeinden an die Hausbesitzer enthielten , den so¬
genannten Wasserlieferungsgewinn . Zwar sagt der
8 3 des Kommnnalabgabengesetzes den Gemeinden
nicht, daß sie bei der Wasserlieferung einen Gewinn
erzielen müßten , er weist sie durch seine Mindestvor¬
schriften aber indirekt auf eine Gewinnerzielung hin
und verbietet ihnerr diese jedenfalls nicht.

Der Umfang dieses Gewinnes geht aus den statisti¬
schen Ausweisen hervor . Danach rentierten sich die
städtischen Wasserwerksanlagen (Betriebsüberschuß ) im
Jahre 1910/11 in Prozenten:
Städte mit mehr wie'200000 ~ '

Einwohnern
Berlin . . .
Brcs 'au . .
Charlottcnburg
Cöln . . .
Dortmund
Düsseldorf
Duisburg
Essen . . .
Frankfurt a. M.
Kiel . . .
Königsberg
Magdeburg .
Stettin , .

Des ^Gcsanitanlagc- Des Buchwertes
wertes ' -v - der Anlage

7,7 Prozent ’ ' ' 18,6 Prozent
7,9 11,8 f|
5,5 ;; 5.9

10,5 „ 34.5
8,8 .. —

10,0 „ 26.8
9,9 „ 19,8
7.7 „ 17,0
6.9 „ 8,6 "
6,6 9,9
5,9 „ 8,0 //
8,2 „ 14,4
— „ 13,2 tf

Städte mit 100000 bis Des Gesamtanlage- Des Buchwertes
200 000 Einwohnern wertes der Anlage

Aachen. 10,1 Prozent 34,8 Prozent
Alrona . 11,3 19,3
Barmen. 9,5 13,1
Bochum . *10,0 14,7
Cassel. 7,4 tt -—
Crefeld. 15,9 40,5
Elberfeld . . . . . 6,5 „ 12,0
Erfurt. 12,9 „ 31,7
Halle. 6,1 16 .6
Mühlheim (Ruhr ) . . 11,4 16,0
Saarbrücken . . . . 6,2 9.0
Wiesbaden . . . . 6,3 „ 8,7 „

Diese Ueberschüsse sind nicht nur durchweg sehr-
hoch, sondern sie find, durch die Umlage des Wasser¬
zinses auf die Hausbesitzer erzielt , auch u n g e x e ch t.
Die Wasserversorgung darf doch als eine Aufgabe be¬
trachtet werden , die dem öffentlichen  Interesse
dient und in gleicher Weise allen Bewohnern zugute
kommt . Man kann es aber trotzdem noch gelten
lassen, daß der Einfachheit und der Verbilligung wegen
— wie schon betont — der Wasserzins von den H aus-
b e s i tze r n erhoben wird . Das darf aber nicht so weit
gehen , daß nun diese Gelegenheit — wie es tat¬
sächlich nach der obigen Statistik geschieht dazu be¬
nutzt wird , eine versteckte Abgabe , die „Wassersteuer ",
wie man sie nennen könnte , von den Hausbesitzern
einzuziehen . Das ist praktisch genau dasselbe , als
wenn die Gemeinden auch die Straßenreinigungs¬
kosten und ähnliches mit einem Gewinnaufschlag ver¬
sehen würden.

Aus diesen Gründen müßte man eine Bestim¬
mung zu 8 3 des Kommunalabgabengesetzes anstreben,
nach der die Wassergebühren nur so zu bemessen sind,
daß sie die Auslagen , die tatsächliche Abnutzung und
eine Verzinsung von etwa 3 bis 3(4 Prozent decken.
Nur eine Mindererhebung , jedenfalls keine Mehr¬
erhebung , dürfte statthaft sein.

Der zweite Punkt , dessen Behandlung gelegentlich
der Reform des Kommnnalabgabengesetzes notwendig
erscheint , spiegelt sich in den Bestrebungen wegen der
vollen  Äbzugssähigkeit der Grund - und Gebäude¬
stenern wieder . Diese Bestrebungen haben sich bis¬
her nur für das Einkommensteuergesetz geltend ge¬
macht. Hätte der Gesetzgeber ihnen entsprochen , d. h.
die Grund - und Gebäudesteuern nicht nur in Höhe der
staatlichen Veranlagung , sondern in Höhe ihrer tat¬
sächlichen Leistung für abzuasfähig erklärt , so wäre
die Wirkung , die diese Bestimmung gehabt haben
würde , ohne weiteres auch für das Gebiet der Ge¬
meindeeinkommenbesteuerung , also nicht nur für das
der Staatseinkommenstener , eingetreten . Infolge
dessen war es grundsätzlich richtig , diese Bestrebungen
beim Einkommensteuergesetz anzubringen . Nichts
hindert aber daran , die Bestrebungen wegen
Äbzugssähigkeit . der vollen Grund - und Gebäude¬
steuern gelegentlich der Reform des Kommunal-
abgabengesetzes fortzusetzen . Sind sie von Erfolg ge¬
krönt , so betreffen sie zwar nur die Gemeindeeinkom-
mensteuer , das darf aber kein Beweggrund sein , von
diesen Bestrebungen abzulassen , und gerade gegen¬
wärtig muß sich der Gedanke ausdrängen , daß man so
ivenigstens etwas,  wenn auch nicht alles erreicht.
Es ist selbstverständlich , daß dann damit die Bestre
bringen , die volle Abzugsfähigkeit der Grund - und Ge^
bäudesteuern auch für das Gebiet der Staatseiukom
mensteuer zu erreichen , aufrechterhalten bleiben müssen.
Wollte man aber lediglich aus steuertechnischen Grün¬
den von der Anbringung der Forderung der vollen
Äbzugssähigkeit der Grund - und Gebäudesteuern ge¬
legentlich der Reform des Kommnnalabgabengesetzes
absehen , so müßte man sich auch darauf gefaßt machen,
daß damit die Erfüllung dieser Forderung vielleicht auf
viele Jahre zurückgestellt wird . Jedenfalls muß es
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als sehr zweifelhaft erscheinen, ob unter den gegen-

Generalpardon n. dgl. - die preußische Staatsregie-
rung noch besondere Lust verspürt , die Bestrebungen
wegen der Reform des Einkommensteuergesetzes wie-

auf dem Dach Vorsicht, wird darum mit uns ilber-
einstimmen, wenn wir gelegentlich der Reform des
Kommunalabgabengeietzes mindestens für
biet der Gemeindeeinkommensteuer die volle Abzugs-
fäbiakeit der Grund - und Gebäudesteuern anstreben,
ohne natürlich weitergehende Bestrebungen aufzu¬
geben. Einen Präzedenzfall dafür , daß dwse Forde¬
rung zunächst im Kommunalabgabengesetz erfüllt wird
bildet die von der Regierung S»r Abänderung des
Kommunalabgabengesetzes vorgeschlagene Regelung
der Substamabschiebung bei Bergwerken , die an sich,
wie die Regierung selbst zugibt nn Kom^
aosi'U nur darum angebracht erscheint, wett sie oeiiii
Einkommensteuergesetz noch nicht durchzufuhren war.

Damit sind die beiden Forderungen , die in den
An tränen zur Aeuderuug des Kommuualabgaben-
a« Z mf£  noch ,» cht mchaltm sind. b-z-!chn-t.
ES wäre stut. wenn inan sie möglichst bald behandeln
und entsprechend formulieren wollte, da sie dann noch
Berücksichtigung bei den Verhandlungen rm Landtage
finden könnten. _,

Gerichtliche Entscheidungen.
Grenze » der Pflicht des Vermieters , von dem Mieter

geschäftliche Konkurrenz fernzuhalten.
(Nachdruck verboten .)

rd. In einem großen Geschäftshause « ar eine
Anzahl Laden an zwei Generalmreter , A und B, ver-
Ivietet worden und diese vermieteten nun — ganz

uabbänaia von einander - ihrerseits die Laden an
Kaufleute weiter . Ein Mieter des A wollte rn dem
von ihm gemieteten Laden ein Weißwarengeschaft be¬
treiben doch als er feststellte, daß schon ein Konkur¬
renzunternehmen in dem Hause betrieben wurde , setzte
er seinem Vermieter eine ^ rist, innerhalb welcher die«nnfitrvmä ßcfcttifit werden sollte. Der Vermieler
lvar gar nicht in der Lage, dem Wunsche des Mieters
zu entsprechen, da der Inhaber des Ko" kurrenzgest )ast
tcs seinen Laden nicht von ihm — dem A sondern
von dem anderen Generalmieter — dem B — ge-

"'k 91mÄ fiitiliatcd-r x-wähut- Miete.t fetnen
Mietvertrag und erhob obendrein Schadensersatz¬
ansprüche gegen seinen Vermieter , indem er behaup¬
tete, cs wäre dessen Pflicht gewesen, ihm die gemieteten
Räume frei von Mängeln zu übergeben. Das Vor¬
handensein eines Konkurrenzgeschäftes in demselben
Hause bedeute aber einen empfindlichen Mangel des
gemieteten Geschüstslokals.

Indessen wurde der Kläger in allen Instanzen
mit seinem Ansprüche ab gewiesen.

Die Berechtigung des Anspruches des Wägers
hängt in erster Linie davon ab so memw das Reichs-
acricbt ob der Kläger gegenüber dem Beklagten ein
vertragsmäßiges Recht darauf hatte , daß ihm in dem
fraglichen Hause keine Konkurrenz gemacht werde,
und ob der Beklagte die vertragsmäßige Verpflichtung
hatte, eine solche Konkurrenz von dem Klager fern-
znhalten . — Freilich ist der Vermieter verpflichtet, vom
Mieter die Schmälerung und Storung des vertrags-
mttßigen Gebrauchs der AUetsache tunlichst ferliznhal-
ten, indessen hat der Mieter nicht grundsätzlich» das
Recht zu verlangen , daß jede Konkurrenz im Miet-
hause von ihm ferngehalten werde.

Was den vorliegenden Fall anbetrifft , so ist in dem
Mietverträge über ein ' solches Recht des Klägers und
die entsprechende Pflicht des Beklagten nichts gesagt.
Aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrage
ist also uichts für die Berechtigung des Anspruchs des
Wägers zu entnehmen . Weiterhin kann aber auch
gar keine Rede davon sein, daß der beklagte Vermieter
auch ohne vertragliche Bindung verpflichtet sei, das
Verlangen des Klägers zu erfüllen , denn ihm selbst
standen ia gegen die Mieter der nicht von ihm ver¬
mieteten Lüden keine Rechte zu. (Reichsger. III , 295/13.)

Rezensionen.
Ku r t h ea t er.

Gastspiel der Hofschauspielerin Melanie Spicl-
mann , Wien.  Zum ersten Male : „Eine unmög¬
liche Frau !" Komödie in 4 Akten von Lev Lenz.

Es ist eine alte Geschichte,
Und sie bleibt ewig neu:
Wer falsch des Mordes verdächtigt wird
Dem ist nicht wohl dabei.

So erging es auch dem Helden des Schauspiels Robert
Joffries junior (Blaß ) und seiner tapferen Frau (Spiel-

(Fortsetzung auf Seite 6 deS Umschlages.)

Wer-,Achr-u.AOeichtt-Wiist
Louis Göbel, Mirmißn

Neltelbekkstr. 22 T-l-son 1968
Gewissenhafte Ausführung von Maler -, Tüncher - und
Anstreicherarbeiten unter billigster Berechnung

■ Beste Referenzen stehen zu Diensten . ■—
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